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Erweiterung der dreigruppigen Kindertagesstätte Johannes-Lau-Hof  

Antrag,
zu beschließen,

der Erweiterung der dreigruppigen Kindertagesstätte „Johannes-Lau-Hof“, 
Johannes-Lau-Hof 8 in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.  um 
eine Kindergartengruppe (20 Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur 
Einschulung) in Ganztagsbetreuung zuzustimmen und 

ab dem 01.08.2017, bzw. frühestens ab Erteilung der Betriebserlaubnis, laufende 
Zuwendungen auf der Basis der Förderungsgrundsätze über den Ersatz der 
Betriebskosten für städtische Kindertagesstätten in Verwaltung der Träger der Freien 
Wohlfahrtspflege (Betriebskostenersatz-BKE) zu gewähren. 

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Das Angebot der Kindertagesstätte richtet sich generell an beide Geschlechter, 
insbesondere achtet die Leiterin der Einrichtung auf eine ausgewogene Belegung der 
Gruppen. Im Rahmen der Aufnahmekriterien werden zudem familiäre Rahmenbedingungen 
und Lebenssituationen bei der Platzvergabe berücksichtigt. Die gesetzlichen Vorgaben 
einer wohnortnahen und bedarfsgerechten Betreuung werden bei der Planung von 
Betreuungseinrichtungen immer beachtet. Ziel ist auch hier die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt 51 - Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahme I36501.901.2 Bezeichnung

 
Einzahlungen Auszahlungen

Erwerb von bewegl. Sachvermögen 15.400,00

Saldo Investitionstätigkeit -15.400,00

Teilergebnishaushalt 51

Angaben pro Jahr

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung

 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Abschreibungen 1.540,00

Zinsen o.ä. (TH 99) 385,00

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 127.700,00

Saldo ordentliches Ergebnis -129.625,00

Bei der Finanzierung im Teilfinanzhaushalt 51 handelt es sich um die Erstausstattung für 
eine neue Kindergartengruppe.
Die Finanzierung im Teilergebnishaushalt 51 erfolgt als Zuwendungsgewährung an den 
Träger. Hierbei werden von den Betriebskostenausgaben die zu erzielenden Einnahmen 
aus Elternbeiträgen und Landesfördermitteln abgezogen, so dass es sich um einen 
Nettobetrag handelt.

Begründung des Antrages
Zum 01.08.2017 wird die Kindertagesstätte Johannes-Lau-Hof nach Fertigstellung des 
Neubaus in Betrieb genommen (2 Krippen- und 1 Kindergartengruppe, alle in 
Ganztagsbetreuung – s. DS 2292/2014). Die bis dahin für die während der Abriss-und 
Neubauphase angemieteten Interimsräumlichkeiten der ausgelagerten Kindergartengruppe 
in der Dragonerstr. 12 werden somit frei, weil diese Gruppe in den Neubau ziehen wird. 
Da sich der Vermieter Heimkehr Wohnungsbau neben anderen Nutzungen der Räume auch 
weiterhin den Betrieb als Kindertagesstätte vorstellen kann, sollen die bisherigen 
Interimsräume nunmehr langfristig für eine Kindergartengruppe (20 Plätze in 
Ganztagsbetreuung) zur Verfügung stehen. Die Betreuung übernimmt gleichfalls der Träger 
Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., der diese als vierte Gruppe konzeptionell in die 
Kita Johannes-Lau-Hof einbinden wird.
Dies wird insbesondere durch die Lage der beiden Einrichtungen begünstigt, deren 
Grundstücke aneinander grenzen. 
Die bislang getrennten Außenspielflächen des Neubaus und des Interims werden 
umgeplant, so dass ein gemeinsames Außengelände für alle Krippen- und 
Kindergartenkinder entsteht.

Durch die Erweiterung um eine zweite Kindergartengruppe wird eine Anschlussbetreuung 
von Krippenkindern in derselben Einrichtung ermöglicht.

Das geplante Platzangebot trägt zum Ausbau bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote 
im kinderreichen Stadtbezirk Vahrenwald-List bei und erleichtert Eltern die Vereinbarkeit von 
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Familie und Beruf.

Die Planungen sind mit dem Nds. Kultusministerium – Landesjugendamt – abgestimmt 
worden, eine entsprechende Betriebserlaubnis wurde bereits in Aussicht gestellt.
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